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Unter dieſe herrlichen Lebeusregeln für Prieſter etzte der

ſeelenkundige Führer mit eigener an ſeinen Namen: IJ Kaſimir.
Die eiden gedachten Prieſter ließen das liebe 1  en In die ein⸗
zelnen Theile des Breviers wandern, 68 3u jeder Jahreszeit
beachten und ehren können, aher eS auch die Spuren oft
maliger Handhabung zeigt Sie mögen ſich nun wieder gefunden
aben, der ſeeleneifrige Lehrer und die frommen Zöglinge vor dem
„guten Hirten.“ Der chw Rector Georg Freund hat aher
das Richtige getroffen, ſchreibt wird unvergeßlichleiben ſeinen einſtigen Zöglingen, einen geiſtigen äflein.

ürflach. Benediet E, Ciſterzienſerordensprieſter.
Verehelichung der Stellungspflichtigen.Die Wehrgeſetznovelle dd0 October 1882— geſtattet eine

Verehelichung vor der vollſtändigen Erfüllung der Stellungspflicht
nicht und die Durchführungsordnung enthält folgende ausdrückliche
Beſtimmung Ad lit. im XXNIV Abſchnitte: „Diejenigen,
„we ihrer Stellungspflicht nicht nachgekommen ſind, unterliegen“
„Auch nach dem Austritte aus der dritten, beziehungsweiſe vierten“
„Altersclaſſe bis zur vollſtändigen Erfüllung threr Stellungspflicht“
„de mVerehelichungsverbote.“ Dieſe geſetzliche Beſtimmung und ihre
Durchführung ſind I ihrer vollen Tragweite genau 3u ed  en.

Es iſt aher jeden Brautwerber von Seite des arrers,
der die Brautprüfung vorzunehmen hat, die rage ſtellen
„Haben Sie hrer Stellungspflicht Genüge geleiſtet?

Es 0  en ſich aber Zweifel erhoben, In Dte ange, bis
3u welchem Lebensjahre dieſe rage berechtigt ſei? Das Geſetz und
die Durchführungsordnung geben keine Grenzen an Es ſtellte 0  er
das Pfarramt Eberſtalzell die Bezirkshauptmannſchaft Steyr
die vorliegende Anfrage zur Löſung des weifels. Die Bezirks⸗
hauptmannſchaft egte dieſelbe der hochlöblichen Statthalterei
zur authentiſchen Beantwortung vor Von der Ohen Statt.
halterei langte nachſtehender Erlaß 400 April 1883 3986 herab
„Das ohe Miniſterium für Landesvertheidigung hat anläßlich“
„der Anfrage einer Statthalterei, wer zur Ausfertigung der“
„Beſtätigungen, daß eine Verehelichung rückſichtlich der Wehr⸗
„pflicht kein Hinderniß obwalte, berufen und bis zu we  em
„Lebensjahre die Wehrpflicht überhaupt ern Hinderniß der Ver⸗“
„ehelichung bilden könne, Utit dem Erlaſſe vom 11 1883

II eröffnet, daß zur Ausfertigung der fraglichen“
„Beſtätigung vorzugsweiſe die politiſche Behörde des Heimatsbezirkes“
„des Ehewerbers, beziehungsweiſe die evidenzzuſtändige politiſche“
„Bezirksbehörde desſelben erufen ſei, und daß das vollendete“
„36. Lebensjahr die äußerſte Grenze bildet, bis welchem die“
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„Wé eh P ch für Ehewerber, welche nicht activ dienen, überhaupt“
＋ ſe für den Fall des Verſäumniſſes der Stellungspflicht
„ein Hinderniß der Verehelichung ilden kann.“

Au dieſem miniſteriellen Erlaſſe reſultiren zwei wichtige
Beſtimmungen:

Die 2 —  20 daß die obige rage „Haben Sie Ihrer
Stellungspflicht Genüge geleiſtet?“ an jeden Brautwerber, der das

Leben jahr noch nicht vollendet hat, zu ſtellen iſt ber der
Seelſorger darf einem bloßen „Jn  14 nicht Glauben chenken; muß
den ſchriftlichen Beweis abfordern, daß der Ehecandidat ſeiner
Stellungspflicht Genüge geleiſtet hat 0  E Beweismittel ind
der Abſchied, der Militärpaß, die Militärtax⸗Bemeſſungserkenntniß;
bei Bekannten würde eine Beſcheinigung der zuſtändigen Gemeinde⸗
vorſtehung, daß der Ehecandidat Am Aſſentplatze erſchienen ſei, wohl
genügen; oder auch die gewiſſenhafte Beſtätigung zweier oder mehrerer
dem Seelſorger als glaubwürdig hekannter Mannsperſonen, die mit
dem Ehewerber zugleich zuu Aſſentirung herbeigezogen worden ſind
oder die perſönliche Ueberzeugung de Seelſorgers, der nit den
Familienverhältniſſen ſeiner etwa nicht allzu ausgedehnten
gemeinde eékannt iſt Entſtehen aber Zweifel und edenken und iſt
der Ehewerber dem Seelſorger gänzlich Unbekannt, ſo hat derſelbe
eine behördliche Beſtätigung, daß eine Verehelichung rück⸗
ichtlich der Wehr  ich kein Hinderniß obwalte, dem Pfarramte
vorzulegen.

Die zweite Beſtimmung, welche aus dem oben angeführten
Erlaſſe des Landesvertheidigungs-Miniſteriums hervorgehet, iſt
dieſe, daß zur Ausfertigung der Beſtätigungen, daß eine Ver⸗
ehelichung ruckft der Wehrpflicht kein Hinderniß obwalte, 6E

Agsweiſe die politiſche Behörde des Heimatsbezirkes des Ehe
werbers, beziehungsweiſe die evidenzzuſtändige politiſche Bezirksbe⸗
hörde esſelben berufen iſt

Es aben alſo Ehewerber derlei Beſtätigungen, wie: daß ſie
als untaugli aus der Stellungsliſte geſtrichen worden ſind oder
In die Kategorie der zur Zurückſtellung Claſſificirten oder der zeit⸗
lich Befreiten gehören, M In der Tittten Altersclaſſe nach der
Stellung eiraten können, wenn die Einberufung der vierten
Altersclaſſe nicht öffentlich eékannt gemacht worden iſt, oder daß
ſie überhaupt ihrer Stellungspflicht Genüge geleiſtet aben, von der

ezirkshauptmannſchaft IE. Heimatsbezirkes einzuholen oder
auch von dem Gemeindeamte jener Städte, die ein eigenes Gemeinde—
ſtatut aben, Wien, Linz, eyr u Wenn aber dieſe
Bezirkshauptmannſchaft ſehr weit entfernt iſt, In einem anderen
Kronlande iegt, und 0  er eine Reiſe des Bräutigams dahin be⸗
ſchwerlich, mit vielen nkoſten verbunden wäre, ſo könnte das Pfarr
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amt bei der betreffenden Bezirkshauptmannſchaft Um Einſendung
des erforderlichen Certificates anſuchen, uur müſſen derſelben alle
etwaigen aten 3  ber er, Geburtsor und Zuſtändigkeitsgemeinde
des Ehecandidaten genau eri  e werden

Eberſtalzell. Pfarrvicar E Wolfgang N U

Literatur.
Die großen Welträthſel. Philoſophie der Natur Illen den-

kenden Naturfreunden dargeboten Tilmann P ‘f ch, S0e
and Philoſophiſche Naturerklärung. Freiburg im
Breisgau. Herder'ſche Verlagshandlung. 1883 gu 80 S XII

872 Pr 7.2  —
nter vorſtehendem Titel hat Tilmann Peſch den erſten Band

eines philoſophiſchen erkes veröffentlicht, welches als eine ſehr zeitgemäße
und großartige Erſcheinung in der philoſophiſchen Ateratur Unſerer Zeit
mit Freude begrüßen i'ſt Peſch der ſich hereits einen rühmlichen
Namen erworben hat Als Verfaſſer mehrerer philoſophiſcher Schriften, ins⸗
beſondere der trefflichen „Institutiones Philosophiae naturalis SECUn-
dum principia PThomae Aquinatis 20 USUIII Scholarum“ ETi-
Urgi 1880, hat ſich durch vorliegendes Werk als einen jener berufenen
orkämpfer und ächter ewährt, we  E, eingedenk der apoſtoliſchen Mah
nung (1 Corinth 16, 37, die Gefahr der dberen überfluthenden
und verwüſtenden materialiſtiſchen Strömung unſerer modernen Natur
wiſſenſchaft In ihrer ganzen drohenden und Größe überſchauen.
Gerade UAi unſerer Zeit, 0 ſchrieb PU ſchon III Vorworte zu ſeinen oben
erwähnten „Institutiones Philosophiae naturalis“. ſind alle Anſtren
gungen der meiſten unſerer Naturforſcher darauf gerichtet, den Weg, welcher
den vernünftigen Menſchen von dieſer ſichtbaren Natur dem über dte
Natur Erhabenen und Höchſten führen ſoll, verſchließen und abzuſperren.
Sie ſcheinen offenbar Alle Kräfte aufzubieten, Uun! die Errungenſchaften der
modernen Naturforſchung 3 vergiften, und 0 vergiftet im Dienſte des
Atheismus verwerthen. Sie bemühen ſich 20 6608s zu demonſtriren,
daß 8 außer der aterie ni gebe, und glauben ſchon, mitt unanfſecht⸗
baren Beweiſen dargethan 3u haben, daß weder ein ott exiſtire, noch
geiſtige eſen, noch unſterbliche Seelen, daß vielmehr die Materie allein
die ＋

ave Mutter ſei, Aus welcher Ees, bas exiſtirt, ſich entwickele.

Und ſolche Anſchauungen darin liegt erſt die Größe der Gefahr
ſind von den Lehrſtühlen bereits In die Niederungen des Volkslebens

herabgeſtiegen; ſchon aben ſie hier begonnen, wie eine Drachenſaat Uum
ſich 3u wuchern, eine heidniſche, durchaus materialiſtiſche Weltanſchauung
anzubahnen, und einen urz vorzubereiten, der alle zur ſittlichen Exiſtenz


